
lfd. Behörde, Träger öffentlicher Belange Stellung- berück- keine nicht 

Nr. nahme vom sichtigt Einwände berück-

sichtigt

1 50 Hertz Transmission GmbH 17.10.2018 X

2 Abwasserzweckverband Westliche Mulde 15.11.2018 X

3 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Sachsen-Anhalt 08.11.2018 X

4 Biosphärenreservatsverwaltung 23.10.2018 X

5 Bitterfelder Fernwärme

6 Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)

7 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 29.10.2018 X

  06.11.2018 X

8 Bundeseisenbahnvermögen 02.11.2018 X

9 Bundesforstbetrieb Mittelelbe

10 BVVG - Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH 17.10.2018 X

11 Chemiepark Bitterfeld-Wolfen 23.10.2018 X

12 DB Immobilien 25.10.2018 X

13 Deutsche Telekom Netzproduktion

14 Deutsche Telekom Technischer Service 07.11.2018 X

15 Deutscher Wetterdienst 08.11.2018 X

16 Eisenbahnbundesamt 05.11.2018 X

17 EVIP GmbH

18 Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz 23.10.2018 X

19 Gascade Gastransport GmbH 23.10.2018 X

keine Stellungnahme abgegeben

keine Stellungnahme abgegeben

keine Stellungnahme abgegeben

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2/99 "Gewerbepark Bitterfeld"

Zusammenstellung der beteiligten Träger öffentlicher Belange (TÖB)

Stellungnahme wurde:

keine Stellungnahme abgegeben

keine Stellungnahme abgegeben

zumm
Textfeld
Anlage 1   035-2019



20 GDMcom - Verbundnetz Gas 25.10.2018 X

21 Gemeinde Muldestausee 07.11.2018 X

22 Gemeindeverwaltung Löbnitz 02.11.2018 X

23 Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen

24 Handwerkskammer

25 IHK Halle-Dessau 17.10.2018 X

26 Kabel Deutschland

27 Kommunaler Zweckverband

28 Kreishandwerkerschaft

29 Kreiswerke Anhalt-Bitterfeld 18.10.2018 X

30 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 02.11.2018 X

31 Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 13.11.2018 X

32 Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt 22.10.2018 X

33 Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

34 Landesanstalt für Altlastenfreistellung des LSA 23.10.2018 X

35 Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt 19.10.2018 X

36 Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt 24.10.2018 X

37 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt (Ref. Immision) 20.11.2018 X

38 Landkreis Anhalt-Bitterfeld 12.11.2018 X

39 Linde AG 12.11.2018 X

40 LMBV - Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgemeinschaft mbH06.12.2018 X  

41 MDSE - Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft

42 Midewa 14.11.2018 X  

43 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 02.11.2018 X

44 Mitnetz Gas 09.11.2018 X

keine Stellungnahme abgegeben

keine Stellungnahme abgegeben

keine Stellungnahme abgegeben

keine Stellungnahme abgegeben

keine Stellungnahme abgegeben

keine Stellungnahme abgegeben

keine Stellungnahme abgegeben



45 Mitnetz Strom 07.11.2018 X

46 NABU Kreisverband Bitterfeld

47 Polizeidirektion Dessau 22.10.2018 X

48 Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 29.10.2018 X  

49 Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen

50 Stadt Raguhn-Jeßnitz 30.11.2018 X

51 Stadt Sandersdorf-Brehna

52 Stadt Zörbig 08.11.2018 X

53 Stadtverwaltung Delitzsch

54 Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen 19.12.2018 X

55 Unterhaltungsverband Mulde 29.10.2018 X

56 Bürger Hartmut Schirbel 19.11.2018  X

keine Stellungnahme abgegeben

keine Stellungnahme abgegeben

keine Stellungnahme abgegeben

keine Stellungnahme abgegeben
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Folgende TöB haben ihre Anregungen zum Vorhaben geäußert: 
 
 
 
AZV            berücksichtigt 
Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke        berücksichtigt 
Deutsche Telekom          berücksichtigt 
Landesamt für Geologie und Bergwesen      berücksichtigt 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld         berücksichtigt 
LMBV            berücksichtigt 
MIDEWA           berücksichtigt 
MITNETZ Strom          berücksichtigt 
Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen        berücksichtigt 
Bürger           nicht berücksichtigt 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
Die Abwasserentsorgung im Plangebiet kann aufgrund der fehlenden 
Abwasseranlagen nur dezentral erfolgen. Die 
Abwasserbeseitigungspflicht wurde per Satzung teilweise auf die 
Grundstückseigentümer übertragen. Durch den Landkreis Anhalt-
Bitterfeld wurden wasserrechtliche Erlaubnisse für die Versickerung des 
in den Grundstückskläranlagen vorgereinigten Abwassers erteilt. Der 
AZV ist für die Entsorgung des anfallenden Fäkalschlamms zuständig.  
 
Die Regenwasserentsorgung hat auf den Grundstücken zu erfolgen, da 
das Ableiten in die Verbandslage nicht möglich ist. 
 
Die Hinweise wurden in der Begründung unter Punkt 5.2 
Entwässerung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                
Nein:             
Enthaltung:   

 

  
 

1 – AZV - Entwurf 
 

 
1 – Abwasserzweckverband Westliche Mulde - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
Die Art, Größe und Gestaltung von Straßen und Wendeanlagen sind 
gemäß der RASt 06 (Richtlinie für Anlagen der Stadtstraßen) und   
Anlagen von Straßen (RAS) vorzunehmen. 
 
 
 
Der Hinweis ist unter Punkt 2.8 Verkehrserschließung in der 
Begründung enthalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                
Nein:             
Enthaltung:   

 

  
 

1 – AZV - Entwurf 
 

 
2 – Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet weist Telekommunikationslinien auf, deren Betrieb 
gewährleistet werden muss. Die Anlagen dürfen nicht verändert oder 
verlegt werden. Die Kabelschutzanweisungen sind zu beachten.  
 
 
 
 

 

3 – Deutsche Telekom - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                
Nein:             
Enthaltung:   
 

 
2 – Deutsche Telekom - Entwurf 

 

3 – Deutsche Telekom - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 – Landesamt für Geologie und Bergwesen - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
Das Plangebiet befindet sich in einem ehemaligen Tagebaugebiet.  
Im Bereich kann es durch unterschiedliche Bodenzusammensetzungen 
zu Setzungen kommen. 
 
Vor Beginn einer geplanten Baumaßnahme sollte der Baugrund mittels 
Gutachten untersucht werden und Maßnahmen zur Entgegenwirkung 
der möglichen Setzung zu treffen. 
 
Aussagen über den Grundwasserspiegel sind bei der LMBV und MDSE 
in Erfahrung zu bringen.   
 
 
Die Hinweise wurden unter dem Punkt 2.12 Bodenverhältnisse der 
Begründung hinzugefügt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 – Landesamt für Geologie und Bergwesen - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
Aus geologischer Sicht werden keine Belange berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                
Nein:             
Enthaltung:   
 

 
 

4 – Landesamt für Geologie und Bergwesen - Entwurf 
 

 
4 – Landesamt für Geologie und Bergwesen - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
Aufgrund der Überprüfung der Unterlagen liegt kein Verdacht auf 
Kampfmittel vor. Daher ist eine weitere Untersuchung des Plangebiets 
nicht notwendig. Kampfmittelfunde können jedoch nie vollständig 
ausgeschlossen werden. 
 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
 

Es wurden planungsrechtliche Bedenken zum Vorhaben geäußert. Ein 
vereinfachtes Verfahren nach §13 BauGB sei in dem Fall nicht 
anzuwenden.  
 

Das Verfahren ist anwendbar, da die Stadt nach §13 Abs. 1 Satz 2 und 
3 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 
Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen und keine 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 
Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu 
beachten sind. (siehe 2.2 Bisherige Nutzungs- und Rechtsverhältnisse) 
Es werden keine der oben aufgeführten Punkte beeinträchtigt. 
 

Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderung der Baugrenze 
nicht verändert. Das Leitbild der Planung bleibt weiterhin bestehen. Der 
Geltungsbereich ist im Flächennutzungsplan der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
als Gemischte Baufläche (nach § 6 BauNVO) ausgewiesen und 
entspricht somit der Planung. 

 

 
5 – Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Die vorhandene Grünfläche wird im Verhältnis 1:1 an die nördliche 

Grundstücksgrenze verschoben. Ein Teil der nun geplanten Baugrenze 

ist bereits im vorangegangenen Bebauungsplan vorhanden und wird mit 

der aktuellen Planung lediglich sinnvoll ergänzt. Der Versiegelungsgrad 

verringert sich gegenüber der geplanten Verkehrsfläche. Daher erfolgt 

eine Reduzierung der GRZ auf 0,6 zzgl. Nebenanlagen. In diesem Fall 

ist die Änderung der Grenze als geringfügig einzuordnen und 

beeinflusst die umgebene Bebauung und Umwelt nicht (siehe oben). Es 

werden keinerlei städtebauliche Belange durch die flächenmäßige 

Berichtigung berührt.  

Das Mischgebiet wird in diesem Bereich von Wohnbebauung geprägt, 

da mehrere Neubauten entstanden sind. Durch die Ausdehnung der 

zusammenhängenden Bebauung ist ein Anlegen des Wendehammers 

an diesem Standort nicht mehr sinnvoll. Dieser würde dem Charakter 

der Wohnbebauung nicht entsprechen, da er unter anderem für einen 

unerwünschten Lärmpegel sorgen würde. Die Verkehrsanlage wurde 

auf einem privaten Grundstück (Flurstück 231 der Flur 46) festgesetzt. 

Die Stadt benötigt keine zusätzlichen Verkehrsflächen, sodass diese 

Festsetzung im vorangegangenen Bebauungsplan nicht länger benötigt 

wird. Für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5t 

ist die Zufahrt untersagt. Somit ist ein Wendehammer in diesem Gebiet 

nicht erforderlich. 

   
5 – Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Entwurf 

 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ….-2019 zur Abwägung           
 
Bebauungsplan 3. Änderung Nr. 2/99 "Gewerbepark Bitterfeld", OT Stadt Bitterfeld der Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß §§ 3 Abs.2 und 4 Abs. 2 BauGB 

Seite | 11  

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einwände werden in der Begründung 2.3 Anlass und 
Zielstellung der Planung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                
Nein:             
Enthaltung:   
 

   
5 – Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gebiet unterliegt der Grundwasserschwankung infolge der 
ehemaligen bergbaulichen Nutzung 
 
Für konkrete Bauvorhaben werden Baugrundgutachten zur Überprüfung 
der hydrogeologischen Verhältnisse empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
6 - LMBV - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
Nach §112 BbergG ist der Anspruch auf Ersatz eines Bergschadens 
ausgeschlossen, wenn die §§ 110 bis 113 BbergG bei der Errichtung, 
Erweiterung und Änderung von Bauwerken nicht beachtet 
wurden/werden 
 
 
 
Alle Hinweise wurden in der Begründung unter 2.11 Wasserrecht  
und 2.12 Bodenverhältnisse berücksichtigt und ergänzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                
Nein:             
Enthaltung:  
  

 
2 - Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt - Vorentwurf 

 

 
6 – LMBV - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Hinweise zum Löschwasser wurden unter Punkt 2.6 in der 
Begründung genannt. 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                
Nein:             
Enthaltung:   
  

 
2 - Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt - Vorentwurf 

 

 
7 – MIDEWA - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es befinden sich Energieversorgungsanlagen der Stadtwerke Bitterfeld-
Wolfen GmbH im Geltungsbereich.  
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
 

 

 

 

  

 
8 – MITNETZ Strom - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis zum Schutzstreifen ist unter Punkt 2.19 Schutzstreifen/ 
Nachrichtliche Übernahme aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                
Nein:             
Enthaltung:   

 

 
8 – MITNETZ Strom - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitungsbestände der Mitnetz Strom und Mitnetz Gas sind abzufragen. 
Vor Baubeginn sind die bautechnischen Unterlagen zur Überprüfung bei 
den Stadtwerken Bitterfeld- Wolfen einzureichen. Eine Erschließung 
und Versorgung der betreffenden Grundstücke ist möglich. 
 
Hinweise sind zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                
Nein:              
Enthaltung: 
 
  

 
9 – Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen - Entwurf 

Schirbel (öffentliche Auslegung) 

 
9 – Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen - Entwurf 

Schirbel (öffentliche Auslegung) 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus den vorgebrachten Anregungen des Bürgers können keine 
erkennbaren Beeinträchtigungen und keine Auswirkungen auf die 
vorliegende Planung festgestellt werden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.. 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                
Nein:             
Enthaltung:   
 

 
 

10 – Bürger (öffentliche Auslegung) - Entwurf 
Schirbel (öffentliche Auslegung) 




